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Steigende Corona-Infektionszahlen – Weiter 
Kontaktbeschränkungen seit 02. November 
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in den letzten Wo-
chen rasant zugenommen. Mit weiteren Einschränkungen 
reagiert die Landesregierung auf die aktuelle, besorgni-
serregende Entwicklung in Baden-Württemberg. Schon 
jetzt sind die intensivmedizinischen Kapazitäten im Land 
zu 75% ausgelastet und eine umfassende Nachverfolgung 
von Infektionsketten kann nicht mehr gewährleistet werden. 
Es sollen durch zeitlich, bis Ende November befristete 
Maßnahmen der Kontaktreduzierung die Infektionszahlen 
reduziert und die drohende Überlastung des Gesundheits-
systems und die damit einhergehende Gefahr für Leib und 
Leben abgewendet werden. 
Die Kontaktbeschränkungen werden sowohl durch die Re-
duzierung privater Kontakte als auch durch eine Schließung 
von Einrichtungen für den Publikumsverkehr und andere 
Begegnungsstätten umgesetzt, die auf das Zusammen-
kommen von Menschen angelegt sind. 
Auf Seite 3 ist eine Übersicht über die seit 02. November 
geltenden Regelungen

Weitere Informationen einschließlich Antworten auf De-
tailfragen können auf der Homepage des Landes Ba-
den-Württemberg unter https://www.baden-wuerttemberg.
de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verord-
nung/.de abgerufen werden. 
  
Um die Reduzierung der Infektionszahlen zu erreichen ist 
es wichtig, dass wir uns alle an die Vorgaben halten! 
  
Ihr 
Jochen Ackermann 
Bürgermeister 

Rathaus geschlossen und nicht erreichbar 
Aufgrund der EDV-Umstellung ist das Rathaus am Diens-
tag, 10.11.2020 und Mittwoch, 11.11.2020 geschlossen 
und die Mitarbeiter sind nicht erreichbar. 
Das Empfangen und Senden von E-Mails ist am Montag, 
09.11.2020 ab 11 Uhr nicht mehr möglich, Mails die am 
Montag ab 11 Uhr eingehen werden erst ab Donners-
tag bearbeitet. 
Für dringende Notfälle (Sterbefälle) ist eine Rufbereit-
schaft unter der Nr. 015203626168 für Sie eingerichtet. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Rathaus - Bitte Termin vereinbaren 
Wegen des beengten Raums im Flur ist nicht gewährleistet, 
dass der Mindestabstand immer eingehalten werden kann. 
Das Rathaus ist deshalb geschlossen. Einlass erfolgt am 
Haupteingang auf der Nordseite nach vorherigem Klingeln. 
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden bitten wir Sie, mit 
Ihrem Anliegen vorab telefonisch oder per Mail Kontakt mit 
den Rathausbediensteten aufzunehmen, um einen Termin 
zu vereinbaren. 
Es gelten folgende Kontaktzeiten: 
Montag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr 
Dienstag 07.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 - 18.00 Uhr 
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr 
Bitte beachten Sie, dass im Rathaus auch eine Masken-
pflicht gilt. Ohne Maske, die Nase und Mund bedeckt, darf 
das Rathaus nicht betreten werden. 
Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis - wir wollen gesund 
bleiben, um auch weiterhin für Sie da sein zu können. 

Ab 01.01.2021 übernimmt der Gemeinsame Gutachter-
ausschuss für den Östlichen Landkreis Biberach mit Sitz 
in Laupheim die Aufgaben des Gutachterausschusses der 
Gemeinde. Die Gebührensatzung wurde nach Abstimmung 
mit allen beteiligten Gemeinden durch den Stadtrat der 
Stadt Laupheim beschlossen und ist ab 01. Januar gültig. 
Nachfolgend die Öffentliche Bekanntmachung der Satzung: 

Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Erstellung von Gutachten durch den 
gemeinsamen Gutachterausschuss „Öst-
licher Landkreis Biberach“ (Gutachteraus-

schussgebührensatzung)
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg in der Fassung vom 03.10.1983 in Verbindung mit 
den §§ 2 und 8a des Kommunalabgabengesetztes in der 
Fas- sung vom 15.02.1982 hat der Gemeinderat der Stadt 
Laupheim am 02.11.2020 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Gebührenpflicht 

(1)  Die Stadt Laupheim erhebt für die Erstattung von Gut-
achten durch den neu gebildeten Gutachterausschuss 
„Östlicher Landkreis Biberach“ Gebühren. 

(2)  Für Amtshandlungen der Geschäftsstelle des Gutach-
terausschusses, insbesondere für Auskünfte aus der 
Kaufpreissammlung, für die Ableitung wesentlicher Da-
ten für die Wertermittlung, für die Richtwertauskünfte 
und Auskünfte über die ermittelten wesentlichen Daten 
werden Gebühren nach den Vorschriften der Verwal-
tungsgebührenordnung der Stadt Laupheim erhoben. 
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§ 2 
Gebührenschuldner, Haftung 

(1)  Gebührenschuldner ist, wer die Erstattung des Gutach-
tens veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenom-
men wird. 

(2)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuld-
ner. 

(3)  Neben dem Gebührenschuldner haftet, wer die Ge-
bührenschuld durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Gutachterausschusses übernommen hat; dies gilt 
auch für denjenigen, der für die Gebührenschuld eines 
anderen kraft Gesetzes haftet. 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

(1)  Die Gebühren werden nach dem Wert der Sachen und 
Rechte bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses 
der Wertermittlung erhoben. 

(2)  Sind in einem Gutachten für mehrere Grundstücke ei-
nes Gebiets besondere Bodenrichtwerte (§ 196 Abs. 1 
Satz 5 BauGB) zu ermitteln, so gilt als Wert der doppel-
te Wert des gebiets- oder lagetypischen Grundstücks. 
Bei mehreren gleichartigen Bodenrichtwerten ist der 
Höchste Wert zugrunde zu legen. Die maßgebliche 
Grundstücksgröße beträgt höchstens 800 m². 

(3)  Sind im Rahmen einer Wertermittlung mehrere Sa-
chen oder Rechte, die sich auf ein Grundstück oder 
ein grundstücksgleiches Recht beziehen, zu bewerten, 
so ist die Gebühr aus der Summe der maßgeblichen 
Werte der einzelnen Gegenstände zu berechnen. Glei-
ches gilt, wenn Wertunterschiede auf der Grundlage un-
terschiedlicher Grundstückseigenschaften zu ermitteln 
sind. Wertermittlungen mehrerer Eigentumswohnungen 
auf einem Grundstück oder gleichartiger unbebauter 
Grundstücke gelten hier als eine Wertermittlung. 

(4)  Sind Wertermittlungen für Sachen oder Rechte auf un-
terschiedliche Stichtage durchzuführen, ohne dass sich 
die Zustandsmerkmale (§ 3 Abs. 2 WertV) wesentlich 
geändert haben, so ist für den ersten Stichtag der vol-
le Wert und für jeden weiteren Stichtag der halbe Wert 
zugrunde zu legen. Sind die tatsächlichen und rechtli-
chen Verhältnisse antragsmäßig unverändert, ist hierfür 
ein Viertel des Wertes zugrunde zu legen. 

(5)  Wird der Wert eines Miteigentumsanteils ermittelt, das 
nicht mit Sondereigentum nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz verbunden ist, so wird die Gebühr aus dem 
Wert des gesamten Grundstücks berechnet. 

§ 4 
Gebührenhöhe 

(1)  Bei der Wertermittlung von Sachen und Rechten beträgt 
die Gebühr bei einem Wert 

 bis 100.000 € 900 €
 bis 250.000 € 900 €
 zzgl. 0,26 % aus dem Betrag über 100.000 €    
 bis 500.000 € 1.300 €
 zzgl. 0.19 % aus dem Betrag über 250.000 €    
 bis 5 Mio. €  1.800 €
 zzgl. 0,07 % aus dem Betrag über 500.000 €
 über 5 Mio. € 5.200 €
 zzgl. 0,10 % aus dem Betrag über 5 Mio. € 
(2)  Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an sol-

chen Grundstücken beträgt die Gebühr 50 % der Ge-
bühr nach Abs. 1. 

(3)  Bei geringem Aufwand (Kleinbauten, z.B. Garagen oder 

Gartenhäuser: Berechnung des Herstellungswertes 
baulicher Anlagen nach vorhandenen Unterlagen) oder 
wenn dieselben Sachen oder Rechte innerhalb von drei 
Jahren erneut zu bewerten sind, ohne dass sich die 
tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, ermäßigt 
sich die Gebühr auf die Hälfte. 

(4)  Ist das Gutachten auf Antrag entsprechend § 6 Abs. 3 
Satz 3 Gutachterausschussverordnung unter besonde-
rer Würdigung der Vergleichspreise und Darlegung der 
angewandten Methoden auszuarbeiten, erhöht sich die 
Gebühr um 50 %. 

(5)  Für die Erstattung eines Gutachtens nach § 5 Abs. 3 
Bundeskleingartengesetz vom 28.02.1983 beträgt die 
Gebühr 200 €. 

(6)  In den Gebühren ist eine Ausfertigung des Gutachtens 
für den Antragsteller und eine weitere für den Eigentü-
mer enthalten, soweit dieser nicht Antragsteller ist; für 
jede weitere Ausfertigung bzw. jeden weiteren Auszug 
aus der Wertermittlung, auch aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften, werden dem Antragsteller Gebühren nach 
der Verwaltungsgebührenordnung der Stadt Laupheim 
berechnet. 

§ 5 
Rücknahme eines Antrages 

Wird ein Antrag auf Erstellung eines Gutachtens zurückge-
nommen, bevor der Gutachterausschuss einen Beschluss 
über den Wert des Gegenstandes gefasst hat, so wird eine 
Gebühr nach dem Bearbeitungsstand von bis zu 90 % der 
vollen Gebühr erhoben. 

§ 6 
Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen 

(1)  Werden mit Zustimmung des Antragstellers besondere 
Sachverständige bei der Wertermittlung zugezogen, so 
hat der Gebührenschuldner die hierdurch entstehenden 
Auslagen neben den Gebühren nach dieser Satzung zu 
entrichten. 

(2)  Soweit die sonstigen Auslagen das übliche Maß über-
steigen, sind sie neben der Gebühr zu ersetzen. 

(3)  Für die Erstattung von Auslagen sind die für die Gebüh-
ren geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit 

Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Wertermitt-
lung, in den Fällen des § 5 mit der Bekanntgabe der Ge-
bührenfestsetzung. Die Gebühr wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 

§ 8 
Übergangsbestimmungen 

Für Leistungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung bean-
tragt wurden, gilt diese Gebührensatzung. 

§ 9 
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft, gleichzeitig treten 
die derzeitigen Gutachterausschussgebührensatzungen 
von allen 18 teilnehmenden Kommunen des Gutachter-
ausschusses „Östlicher Landkreis Biberach“ außer Kraft. 
  
Laupheim, 02.11.2020 

Gerold Rechle 
Oberbürgermeister 
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L
regelmäßig

lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.

Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 

Religion & Todesfälle

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten

AH L
Hygiene

praktizieren
Alltagsmaske

tragen
Corona-App

nutzen
regelmäßig

lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

Eindämmung der Corona-Pandemie 

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-

• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 

• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 

allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

A L
Alltagsmaske Corona-App

nutzen
regelmäßig

lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen

L
Corona-App

nutzen
regelmäßig

lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.

Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 

   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

AH L
Hygiene

praktizieren
Alltagsmaske

tragen
Corona-App

nutzen
regelmäßig

lüften

vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-

• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-

• Warteschlangen vermeiden. Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 

• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 

Fällen gilt:

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 

A AH L
Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Alltagsmaske
tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.
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Abstand
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

L
Corona-App

nutzen
regelmäßig

lüften

Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

praktizieren tragen

Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.
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Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.
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alltägliche Leben.
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Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.
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Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.
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Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
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Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.
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regelmäßig
lüften

Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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Die folgenden Maßnahmen gelten für Baden-Württemberg 
vom 2. bis 30. November 2020. Diese Zusammenstellung ist
ein Auszug und umfasst die wichtigsten Regelungen für das
alltägliche Leben.

!

Landesweite Maßnahmen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie 

Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.
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Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de
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Reisen & Beherbergung 
• Verzicht auf private Reisen sowie Besuche 
   von Verwandten.
• Keine überregionalen touristischen Ausflüge.
• Keine Busreisen zu touristischen Zwecken.
• Fahrgemeinschaften zur Schule oder Arbeit
   gestattet.
• Übernachtungsangebote nicht für 
   touristische Zwecke gestattet. Dies gilt auch
   für Campingplätze. Dauercamping aber
   weiterhin erlaubt.
• Geschäftliche, notwendige Reisen und 
   Übernachtungen bleiben erlaubt.

Dienstleistungen
• Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios
   werden geschlossen.
• Medizinische Behandlungen (z.B. Physio- 
   oder Ergotherapie, Logopädie, Podologie,
   medizinische Fußpflege sowie Massagen) 
   möglich.
• Friseursalons und Sonnenstudios unter 
   Hygieneauflagen weiterhin geöffnet.
• Prostitutionsstätten müssen schließen. 

Arbeiten
• Home Office überall dort, wo es möglich
   ist.
• Notwendige Geschäftstreffen im Rahmen
   Arbeits-, Dienst- und Geschäftsbetriebes
   möglich.
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen.

Gastronomie
• Schank- und Speisegaststätten, Bars, 
   Shisha- und Raucherlokale, Clubs sowie 
   Kneipen aller Art werden geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder 
   Lieferung.
• Betriebskantinen unter Hygieneauflagen 
   weiterhin geöffnet.

Bildung & Betreuung
• Alle Bildungseinrichtungen und Kinder-
   gärten bleiben geöffnet.
• Weiterbildungseinrichtungen für
   theoretische Seminare bleiben geöffnet, 
   keine Sportkurse o.ä.

Einzelhandel
• Bleibt unter Hygieneauflagen geöffnet.
• Maximal ein Kunde auf 10m² Verkaufs-
   fläche.
• Maximal ein Kunde auf unter 10m² Verkaufs-
   fläche. 
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Kultur
• Veranstaltungen, die der Unterhaltung 
   dienen, sind nicht gestattet.
• Kultur-, und Freizeiteinrichtungen
   werden für den Publikumsverkehr 
   geschlossen. Z.B.:
   - Theater
   - Oper
   - Museen
   - Konzerthäuser
   - Clubs und Diskotheken
   - Kinos
   - Freizeitattraktionen drinnen oder
     draußen
   - Spielhallen, Spielbanken oder Wettan-
     nahmestellen
• Spielplätze im Freien dürfen genutzt 
   werden.

Religion & Todesfälle
• Gottesdienste und Beerdigungen
   unter Hygieneauflagen erlaubt.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten
   und Besucher.

Sport
• Öffentliche und private Sportstätten werden
   für den Publikumsverkehr geschlossen. 
   Z.B.:
   - Fitness- und Yogastudios
   - Schwimm- und Spaßbäder, für Schul- und
     Studienbetrieb weiterhin geöffnet 
   - Thermen und Saunen
   - Tanzschulen
   - Sportstätten von Vereinen jeglicher Art
• Sport alleine, zu zweit oder mit Angehörigen
   des eigenen Haushalts auf öffentlichen oder
   privaten Sportanlagen erlaubt. 
• Training und Veranstaltungen von Spitzen- 
   und Profisport ohne Zuschauer möglich.
• Sport auf weitläufigen Anlagen wie Golf-
   oder Tennisplätzen oder Reitanlagen erlaubt.
• Hundesport erlaubt.
• Rehasport erlaubt.

 

Kontakte
• Persönliche Kontakte auf ein Minimum 
   reduzieren.
• Treffen oder Feiern im privaten oder 
   öffentlichen Raum mit maximal 2 Haus-
   halten oder wenn alle miteinander 
   verwandt* sind. In allen Fällen gilt:
   höchstens10 Personen.

*verwandt bedeutet hier: Personen, die in gerader Linie verwandt sind: Großeltern, 
Eltern und Kinder sowie deren jeweiligen Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder 
Lebenspartner oder Partnerinnen oder Partner.

Stand: 01.11.2020

Hilfsmaßnahmen
• Nothilfe für betroffene Unternehmen und Betriebe wird vom Bund bereitgestellt.
• KfW-Schnellkredite für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf 
» Baden-Württemberg.de
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WICHTIGE RUFNUMMERN UND TERMINE

Gemeindekontakte

Telefonnummern des Rathauses Erolzheim
Zentrale 9318-0
Ackermann Jochen (Bürgermeister) 9318-40
Gallinger Nicole (Vorzimmer BM/Zentrale) 9318-41
Soherr Annette (Bürgerbüro, Standesamt) 9318-45
Mayrock Sarah (Bürgerbüro, Standesamt) 9318-46
Hess Tobias  
(Hauptamt, Bauamt, Ordnungsamt) 9318-42
Badstuber Christa (Hauptamt) 9318-43
Harder-Funk Andrea  
(Rentenangelegenheiten) 9318-44
Huchler Wolfgang (Finanzverwaltung) 9318-50
Göppel Jana (Gemeindekasse, Steuern) 9318-51
Knoll-Gantner Margit  
(Hallenbelegung, Wasserabrechnung) 9318-52
Telefax 9318-99
VHS Illertal 9346 61

E-Mail: poststelle@erolzheim.de

Öffnungszeiten des Rathauses

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Montag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
  14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Dienstag 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Bereitschaftsdienste

Rettungsdienst

Notarzt

Feuerwehr 
112

Polizei 110
jeweils ohne telefonische Vorwahl

Wichtige Rufnummern  
für den ärztlichen Bereitschaftsdienst:
Landkreis Biberach
Rettungsdienst 112
Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Biberach (Allgemeiner Notfalldienst)
Kliniken Landkreis Biberach - Kreisklinik Biberach, 
Ziegelhausstraße 50, 88400 Biberach
Sa, So und FT 8:00 - 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der Notdienst kann erfragt werden: Tel. (01805) 911610 (0,14 €/min)

Hilfe & Beratung rund um das Thema Pflege
Landratsamt Biberach, Rollinstr. 18, 88400 Biberach; 
telefonische Terminvereinbarung unter 07351/527613
Öffnungszeiten und weitere Info´s unter www.biberach.de

Bereitschaftsdienst der Apotheken
Samstag, 07.11.2020 
Apotheke in Steinheim 
Sonntag, 08.11.2020 
Zangmeister-Apotheke, Memmingen
Bitte beachten Sie, dass der Apotheken-Notdienst jeweils um 8.30 Uhr 
wechselt!

MR Soziale Dienste gGmbH
Haushaltshilfe und Familienpflege 
im Raum Rottum-Rot-Iller, Tel. (0800) 400 200 5

Arbeiter-Samariter-Bund
Essen auf Rädern, Telefon (07353) 9844-0

Ökumenische Sozialstation  
Rottum-Rot-Iller e.V. 
www.sozialstationochsenhausen.de 

Alten- und Krankenpflege Pflegebereich Erolzheim 
Büro: Waldhorngasse 4, 88453 Erolzheim 
Pflegedienstleitung: Patrick Buck, 
p.buck@sozialstation-ochsenhausen.de,
Tel. 07354-93664-04 
Öffnungszeiten: Mo. und Mi. von 9.00 – 12.00 Uhr 
Termine nach telefonischer Vereinbarung 

Haus- und Familienpflege/Haushaltshilfe 
Büro: Krankenhausweg 28, 88416 Ochsenhausen 
Leitung: Christel Dickinson-Rogge 
c.dickinson-rogge@sozialstation-ochsenhausen.de 
Tel. 07352-9230-33 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr 
Telefonische Erreichbarkeit bis 18.00 Uhr 
Betreuungsgruppe „Silberperlen“ in Erolzheim und
Dettingen 
Büro: Krankenhausweg 28, 88416 Ochsenhausen 
Leitung: Christel Dickinson-Rogge 
c.dickinson-rogge@sozialstation-ochsenhausen.de 
Tel. 07352-9230-17 
Bürozeiten: Montag bis Freitag 8.00 – 12.00 Uhr
Organisierte Nachbarschaftshilfe Dettingen 
Büro: Krankenhausweg 28, 88416 Ochsenhausen 
Einsatzleitung: Dorothee Dangel 
d.dangel@sozialstation-ochsenhausen.de 
Tel. 07352-9230-17, Mobil: 0151 -14 554 792 

Haushaltshilfe, Familienpflege und Dorfhilfe 
der Sozialstation Rottum-Rot-Iller e.V.
Einsatzleitung Frau Christel Dickinson-Rogge, 
Tel. (07352) 923033 

Nachbarschaftshilfe Erolzheim
Bei Interesse oder Fragen: 
Andrea Schröder, Tel. 07354 9343199

Ambulanter Pflegedienst der Zieglerschen 
in Erolzheim
Marktplatz 20, 88453 Erolzheim
Pflegedienstleitung: Gabriele Didovic
Telefon: 07354 937631-0 oder -11 (rund um die Uhr!)
ds-erolzheim@zieglersche.de
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Historische Stöberecke

November - Totengedenktage 
Im Kalender finden wir im Monat November eine ganze 
Anzahl von Totengedenktagen. Der gemeinsame Gräber-
besuch an Allerheiligen und Allerseelen, der Volkstrauertag 
wie auch der Totensonntag wird dieses Jahr aufgrund der 
Corona-Pandemie nur in sehr beschränkter Form began-
gen. Mit diesem Rätsel-Bild eines sehr alten Gedenksteins 
möchte ich an diese Tage erinnern. 
„Es ist ein heiliger u. heilsamer Gedanke, für die Gestorbe-
nen zu beten, damit sie von ihren Sünden erlöst werden.“ 
Wo hat dieser Grabstein mit diesen Zeilen seinen letzten 
„Stellplatz“ gefunden? 
Werner Altvater 

WICHTIGE RUFNUMMERN UND TERMINE

Öffnungszeiten Wertstoffhof

mittwochs   16.00 - 18.00 Uhr
donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr
samstags   09.00 - 14.00 Uhr

Müllabfuhrtermine
Nächster Abfuhrtermin für den Restmüll: 
Freitag, 13. November 2020
Nächster Abfuhrtermin: Freitag, 27. November 2020

Nächster Abfuhrtermin für den Gelben Sack:
Mittwoch, 25. November 2020
Nächster Abfuhrtermin: Dienstag, 22. Dezember

Abfuhr der Papiertonne
Nächster Abfuhrtermin der Papiertonne
Dienstag, 24. November 2020
Nächster Abfuhrtermin: Montag, 21. Dezember 2020
Bitte stellen Sie Ihr Müllgefäß immer bis 6.30 Uhr zur Entlee-
rung bereit.
Achtung: Überfüllte Mülltonnen werden nicht geleert und bleiben 
stehen!!!

Grüngutannahme 
Annahme durch die Firma Guter GbR 
Standort für die Annahme: Oberdettinger Weg, 1. Stall links 
hinter grünem Silo. 

Ansprechpartner: Herr Thomas Guter, Tel. 0175/9212529
freitags  15:00 Uhr - 17:00 Uhr 
samstags  09:00 Uhr - 12:00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten keine Annahme. 
Übergroße Mengen sind kostenpflichtig.
Es sind folgende Annahmekriterien zu beachten: Bei der An-
nahmestelle kann das Grüngut (Rasen-, Baum- und Heckenschnitt 
sowie Gartenabfälle) lose oder gebündelt angeliefert werden. Es 
darf jedoch nicht mit Kunststoffschnüren oder Draht gebündelt 
werden. Die Anlieferung in Säcken ist möglich, allerdings sind 
diese zu entleeren und wieder mitzunehmen. Die Anlieferung ist 
in haushaltsüblichen Mengen kostenlos.

Ökotipp: Wer im eigenen Garten kompostieren kann, sollte diese 
Möglichkeit unbedingt nutzen! Die Eigenkompostierung ist die 
beste und umweltfreundlichste Art zur Entsorgung bzw. Wieder-
verwertung von Grünabfällen. Diesen sehr guten Beitrag zum 
Umweltschutz kann jeder Einzelne das ganze Jahr über leisten.
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VHS Illertal

VHS Illertal  
Tel.: 07354-934 661, Fax-Nummer: 07354-931899, 
E-Mail: vhs.Illertal@t-online.de 
Geschäftszeiten: Montag, Dienstag und Freitag: 9.00 - 11.30 Uhr,
Montag und Donnerstagnachmittag von 15.00 - 17.00 Uhr, 
mittwochs geschlossen. 
Anmeldungen über die Homepage, schriftlich per Post oder E-Mail 
sind jederzeit möglich.

Achtung - geänderter Termin: 
Dienstag, 10.11.2020 
Wie helfe ich meinem Kind bei der Hausaufgabensitu-
ation? (Claudia Nagel-Wagner), 1 Termin, 18:30 – 21 Uhr, 
Kursort wird noch bekannt gegeben, Genaue Infos in der 
vhs Illertal 

VHS Aktuell: 
Die dramatische Entwicklung der Corona-Infektions-
zahlen hat die Landesregierung dazu bewogen weitere 
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vorzu-
nehmen. In unserem Bereich sind aktuell davon betrof-
fen: alle Kurse im Bewegungs- Entspannungs- Fit-
ness- und Tanzbereich. 
So werden ab Montag 02.11.20 bis voraussichtlich 
30.11.20 alle Kurse in diesen Bereichen pausieren. 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen bei der 
Eindämmung der Corona-Pandemie helfen können. Bei 
Fragen können Sie uns gerne eine Mail senden oder 
telefonisch kontaktieren.Wir bedanken uns für Ihr Ver-
ständnis und bleiben Sie gesund.

Aufgrund der 3. Pandemiestufe sind die Hygiene-
vorschriften dringend einzuhalten!  Bitte achten Sie 
auf Abstand, Mund-Nasenmaske, desinfizieren Sie 
die Hände vor Betreten der Kursräumen, tragen Sie 
zur allgemeinen Verordnung bei und befolgen Sie 
die Vorschriften der Regierung.  Änderungen wer-
den Ihnen auf der Homepage, über E-Mail und im 
Mitteilungsblatt mitgeteilt.  

Katholische Kirchengemeinde
St. Martinus Erolzheim
Bei der Kirche 2, 88453 Erolzheim
Tel. 07354-8247
Fax  07354-935502
E-Mail   StMartinus.Erolzheim@drs.de
Homepage der Seelsorgeeinheit Illertal:
https://se-illertal.drs.de/

 
 

Leitender Pfarrer/Pfarrbüro Erolzheim 
Walkler Caxilé, Bei der Kirche 2, 88453 Erolzheim 
Tel. 07354-8247 Fax 07354-935502 
E-Mail walkler.caxile@drs.de 

Mobil: 0151 240 78 522 
E-Mail StMartinus.Erolzheim@drs.de 
  
Pfarrer/Pfarrbüro Dettingen 
Benedykt Roj, Kirchdorfer Str. 44, 88451 Dettingen 
Tel. 07354-459, Fax 07354-934140, E-Mail b.roj@gmx.de
E-StMartinus.Erolzheim@drs.de 
  
Pfarrbüro Kirchdorf 
Tel. 07354-440 Fax 07354-1000 
E-Mail Dreifaltigkeit.Kirchdorf@drs.de 
  
Öffnungszeiten der Pfarrbüros in der 
Seelsorgeeinheit Illertal 
Montag Kirchberg 8.00 – 12.00 Uhr 
Montag Kirchdorf 8.00 – 12.00 Uhr 
  
Dienstag Erolzheim 14.00 – 17.00 Uhr 
  
Mittwoch Erolzheim 8.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch Kirchdorf 15.00 – 18.00 Uhr 
  
Donnerstag Erolzheim 8.00 – 10.00 Uhr 
Donnerstag Kirchdorf 8.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag Dettingen 14.00 – 16.00 Uhr 
  
Freitag Dettingen 8.00 – 12.00 Uhr 
  
Bitte vereinbaren Sie für längere Anliegen einen Termin 
damit es im Pfarramt keine Menschenansammlungen 
gibt. Alle Besucherinnen und Besucher müssen Mund-
Nasen-Schutz tragen sowie die Hygienebestimmungen 
und Mindestabstände der Corona-Verordnung einhal-
ten. 

St. Martin - Not sehen und teilen 
Seht den Menschen, 
in Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Heimatlosigkeit, Ein-
samkeit und vieles mehr. 
Die Gründe - unwichtig! 
Es kann jeden treffen. 
  
Nächstenliebe! 
Einer halbiert seinen Mantel. 
Einer gibt nicht nur den Rest, das Übriggebliebene, 
sondern einen Teil von seinem Hab und Gut, 
ein Teil von sich. 
Heiliger Martin sei uns ein Beispiel. 
  
GOTTESDIENSTORDNUNG 
Erolzheim 
Sonntag, 08. November 
10.15 Uhr Heilige Messe zum Patrozinium St. Martinus 
Mittwoch, 11. November Hl. Martin, Bischof von Tours 
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18.00 Uhr Heilige Messe 
 Kriegerjahrtag VI 
 Karl und Maria Kienle 
 Agatha, Albert und Kreszentia Högerle 
 Anna und Heinrich Schmidt 
Samstag, 14. November 
11.00 Uhr Taufe von Ronja Viktoria Kattner 
14.00 Uhr Taufe von Ida Högerle 
Sonntag, 15. November Volkstrauertag 
10.15 Uhr Heilige Messe 

Übersicht der Gottesdienste  
in der Seelsorgeeinheit Illertal 

Samstag, 07. November 
Vorabendmessen 
18.00 Uhr Oberopfingen mit Anmeldung im Pfarrbüro 

Kirchdorf Tel. 07354-440 
18:00 Uhr Dettingen 

Sonntag, 08. November 
Sonntagsgottesdienste 
08.45 Uhr Kirchberg Patrozinium 
10.15 Uhr Erolzheim Patrozinium 
10.15 Uhr Kirchdorf 
  
Werktagsgottesdienste 
Dienstag, 10. November 
18.00 Uhr Kirchdorf 
Mittwoch, 11. November 
18.00 Uhr Erolzheim und Kirchberg 
Donnerstag, 12. November 
18.00 Uhr Dettingen 
 

Firmungen abgesagt 
Leider müssen im November alle Firmungen 
abgesagt werden. 

Bischof Gebhard Fürst schreibt in der 34. Mitteilung  zur 
aktuellen Lage, folgendes: 

„Ziel der Corona-Verordnung ist es, alle Kontakte um 75 
% zu reduzieren. Dazu gehört auch, keine Anlässe und 
Gelegenheiten zu privaten Festen und Begegnungen zu 
schaffen. Deshalb habe ich nach Beratung im Krisenstab 
der Diözese entschieden, alle Firm- und 
Erstkommuniongottesdienste in der Diözese Rottenburg 
Stuttgart bis zum 30. November 2020 abzusagen.“ 

 
 
Liebe Firmlinge, liebe Eltern,  
ich bitte Sie alle ganz herzlich um Verständnis für die Absage der Firmgottesdienste 
in unserer Seelsorgeeinheit Illertal. Sobald sich die Situation wieder beruhigt, werden 
wir neue Firmtermine bekanntgeben. 
 
Mit dem Gebet das uns Bischof Gebhard Fürst in dieser schweren  und 
entbehrungsreichen Zeit nahe legt, grüße ich Sie ganz herzlich. 
Ihr Pfarrer Walkler Caxilé 
 
Guter Gott, 
wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst: 
Da ist die Sorge um geliebte Menschen. 
Da ist die Furcht, sich anzustecken. 
Da ist die Ungewissheit, wie sich unsere Welt in diesen Monaten verändern wird. 
Da ist ein grundlegender Einschnitt in unser gewohntes Leben: 
Wir müssen auf vieles verzichten, das wir gerne tun, um andere Menschen nicht in 
Gefahr zu bringen. Das belastet uns, und wir hoffen, dass diese Zeit bald 
vorübergeht. 
 
Dies alles: unsere Befürchtungen, unsere Hoffnungen, unsere Ängste  
tragen wir vor dich. 
Du hast gesagt, dass du unsere Gebete erhörst. 
Du hast gesagt, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. 
Du hast gesagt, dass du bei uns bist alle Tage bis ans Ende der Welt – auch in 
dunklen Zeiten. 
Wir vertrauen dir. 
Wir legen die Menschen, die wir lieben, in deine Hand: Segne sie und behüte sie. 
Wir bitten dich, schenke uns Kraft und Zuversicht und beschütze uns in dieser Zeit. 
Amen. 

Firmungen abgesagt 
Leider müssen im November alle Fir-
mungen abgesagt werden. 
Bischof Gebhard Fürst schreibt in der 34. 
Mitteilung zur aktuellen Lage, folgendes: 
„Ziel der Corona-Verordnung ist es, alle 
Kontakte um 75 % zu reduzieren. Dazu ge-
hört auch, keine Anlässe und Gelegenhei-
ten zu privaten Festen und Begegnungen 

zu schaffen. Deshalb habe ich nach Beratung im Krisenstab 
der Diözese entschieden, alle Firm- und Erstkommuni-
ongottesdienste in der Diözese Rottenburg Stuttgart bis 
zum 30. November 2020 abzusagen.“ 
  
Liebe Firmlinge, liebe Eltern, 
ich bitte Sie alle ganz herzlich um Verständnis für die Ab-
sage der Firmgottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit 
Illertal. Sobald sich die Situation wieder beruhigt, werden 
wir neue Firmtermine bekanntgeben. 
  
Mit dem Gebet das uns Bischof Gebhard Fürst in dieser 
schweren und entbehrungsreichen Zeit nahe legt, grüße 
ich Sie ganz herzlich. 
Ihr Pfarrer Walkler Caxilé 
  
Guter Gott, 
wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst: 
Da ist die Sorge um geliebte Menschen. Da ist die Furcht, 
sich anzustecken. 

Da ist die Ungewissheit, wie sich unsere Welt in diesen 
Monaten verändern wird. 
Da ist ein grundlegender Einschnitt in unser gewohntes 
Leben: 
Wir müssen auf vieles verzichten, das wir gerne tun, um 
andere Menschen nicht in Gefahr zu bringen. Das belas-
tet uns, und wir hoffen, dass diese Zeit bald vorübergeht. 
  
Dies alles: unsere Befürchtungen, unsere Hoffnungen, un-
sere Ängste tragen wir vor dich. 
Du hast gesagt, dass du unsere Gebete erhörst. 
Du hast gesagt, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen 
dürfen. 
Du hast gesagt, dass du bei uns bist alle Tage bis ans Ende 
der Welt – auch in dunklen Zeiten. 
Wir vertrauen dir. 
Wir legen die Menschen, die wir lieben, in deine Hand: Seg-
ne sie und behüte sie. Wir bitten dich, schenke uns Kraft 
und Zuversicht und beschütze uns in dieser Zeit. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
die Corona-Pandemie mit ihren einschneidenden Folgen 
für das Zusammenleben hat bei vielen Menschen die All-
tags- und Arbeitsroutine abrupt unterbrochen. Alle kön-
nen ein Lied davon singen: Soziale Distanz, das tägliche 
Neuorganisieren von Kinder-Betreuungszeiten, Verzicht 
auf liebgewordene Gewohnheiten und manches mehr sind 
uns ständige Begleiter geworden. Dankbar bin ich in diesen 
heraus fordernden Zeiten für den solidarischen Zusammen-
halt, den ich erlebt habe. 
Große Sorge bereiten mir die Ängste der Menschen um 
ihren Arbeitsplatz. Noch immer sind Millionen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit, fürchten um den 
Verlust ihres Arbeitsplatzes oder haben diesen bereits ver-
loren. Sie sehen mit bangem Blick in eine von finanziellen 
Sorgen und Existenzängsten bedrohte Zukunft. 
Die Aktion Martinusmantel und die Mitarbeitenden in den 
Erwerbslosen-Projekten wissenum die Nöte der Jugendli-
chen und Erwachsenen, die auf dem Arbeitsmarkt vor be-
sonderen Herausforderungen stehen und jetzt auch  von 
den Auswirkungen der Pandemie existentiell betroffen sind. 
Wir dürfen sie gerade in dieser schwierigen Situation nicht 
alle ine lassen. 
Mit Ihrer Spende zum Gedenktag unseres Diözesanpatrons, 
des heiligen Martin, unterstützen Sie Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsprojekte, die Menschen einen neuen Zugang 
zu Ausbildung und Arbeit öffnen. 
Bitte helfen Sie mit, Menschen eine Chance auf Arbeit zu 
geben. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität! 
Gottes Segen begleite sie alle in diesen besonderen Zeiten, 
Ihr  

 

Bischof Dr. Gebhard Fürst 
  
Spenden: Bistum Rottenburg-Stuttgart, DE48 
60 39 1310 0005 4040 02, Zweck: Martinusmantel 
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Liebe Kinder,  

herzliche Einladung zum 2. Kindergottesdienst für Zuhause : -)  
 
Ab 05.11.2020 stehen, eine Woche für euch, in der Kirche in Erolzheim und im Käppele Edelbeuren 
die „kleinen Kinderkirchentüten“ wieder bereit.  
 
Da unser Thema Sankt Martin ist, dürft ihr euch gerne, mit euren Laternen auf den Weg machen.  
Die Kirche in Erolzheim und das Käppele in Edelbeuren sind täglich bis 17 Uhr geöffnet.  
 
Wir würden uns freuen wenn wieder viele Kinder mitmachen. 
 
Euer Kindergottesdienstteam  
 

Kinderkirche 
Liebe Kinder, 
herzliche Einladung zum 2. Kindergottesdienst für Zuhau-
se : -) 
Ab 05.11.2020 stehen, eine Woche für euch, in der Kirche 
in Erolzheim und im Käppele Edelbeuren die „kleinen Kin-
derkirchentüten“ wieder bereit. 
Da unser Thema Sankt Martin  ist, dürft ihr euch gerne, 
mit euren Laternen auf den Weg machen. Die Kirche in 
Erolzheim und das Käppele in Edelbeuren sind täglich bis 
17 Uhr geöffnet. 
Wir würden uns freuen wenn wieder viele Kinder mitma-
chen.  
Euer Kindergottesdienstteam 

Männerwallfahrt nach Maria Steinbach 
Liebe Wallfahrer nach Maria Steinbach, 
leider müssen wir aus gegebenem Anlass, der stark ein-
schränkenden Maßnahmen (u.a. Hygienevorschriften) 
durch die Corona-Pandemie, die diesjährige Wallfahrt 
nach Maria Steinbach absagen. 

Gesprächskreis pflegende Angehörige im November 
abgesagt 
Aufgrund der aktuell verschärften Regelungen in der Co-
rona-Pandemie sagen Caritas und Diakonie die geplanten 
Treffen der Gesprächskreise für pflegende Angehörige im 
November ab. Im Illertal betrifft es den Termin am Mitt-
woch, 11.11. 
Gerade im November, dem Monat mit viel Nebel, kurzen 
und kalten Tagen, sind die Treffen als wärmender Lichtblick 
für Angehörige eigentlich willkommen. Wegen der steigen-
den Infektionszahlen wollen die Verantwortlichen weder die 
Angehörigen noch indirekt ihre Betreuten dem Risiko einer 
Ansteckung aussetzen, aber trotzdem den Zusammenhalt 
und die Gemeinschaft mit ihnen pflegen. Gefragt sind da-
bei Kreativität und Phantasie, die möglichen Wege schrift-
lich oder telefonisch zu nutzen. Auf jeden Fall stehen den 
Angehörigen dafür die Mitarbeiter/innen der Fachdienste 
Hilfen im Alter zur Verfügung: für das Illertal ist dies Irene 
Richter von der Diakonie Biberach, Mobil 0174 / 5836736. 
Wichtige Informationen finden Angehörige im Internet unter 
www.basisversorgung-biberach.de 
 

 

Kindgerechter Gottesdienst 
Leichte Sprache, einfache Metho-
den 
ALTSHAUSEN - Die kath. Deka-
nate Biberach und Saulgau bieten 

am 17.11.2020 um 19:30 Uhr im kath. Gemeindehaus, 
Ebersbacher Str. 6, 88361 Altshausen eine Fortbildung 
zum Thema Kindgerechter Gottesdienst an. 
Die Referentinnen Marianne Neher und Evelyn Moosmann 
werden mit den Teilnehmenden erarbeiten, wie im Kinder- 
und Familiengottesdienst Glaube sprachlich unkompliziert 
und einfach vermittelt und Hilfe einfacher Methodik darge-
stellt und umgesetzt werden kann. 
Angesprochen sind Mitarbeiter*innen von Kinder- und Fa-
miliengottesdiensten. 
Anmeldung bis spätestens 11.11.2020 an die Dekanats-

geschäftsstelle, Kolpingstraße 43, 88400 Biberach, Tel.: 
07351 - 8095 400, E-Mail: dekanat.biberach@drs.de 

Katholisches Landvolk Erolzheim
Schnelle Hilfe für Familien in Not 
... damit Ihr Haushalt bestens weiterläuft 
Sie können wegen Krankheit, Unfall, Schwangerschaft oder 
Entbindung Ihren Haushalt und Ihre Kinder nicht mehr ver-
sorgen? Wir helfen Ihnen mit Fachkräften aus Ihrer Region. 
Die Kosten werden von der Krankenkasse oder anderen 
Sozialversicherungen übernommen. 
Rufen Sie uns noch heute an. Wir besprechen mit Ihnen 
alle Möglichkeiten und helfen umgehend. 

cura familia - Familienpflege, Dorfhilfe und Betriebshilfe 
im Verband Katholisches Landvolk 
Einsatzleitung: 
Tanja Friedrich Tel.: 0711-9791-4623 
Barbara Rasokat Tel.: 0711-9791-4625 
Monika Waldmann Tel.: 0711-9791-4624 

Jahnstr. 30 in 70597 Stuttgart 
E-Mail: cura-familia@landvolk.de 
Internet: www.cura-familia.de 

Evangelische Kirchengemeinde
Erolzheim-Rot

 

mit den Gemeinden Erlenmoos -
Erolzheim - Gutenzell-Hürbel - Rot an
der Rot - Steinhausen a.d. Rottum

 

Höhenweg 14, 88430 Rot a.d.Rot
Tel. (08395) 9369380, Fax (08395) 9369383
E-Mail: pfarramt.erolzheim-rot@elkw.de
www.kirche-erolzheim-rot.de
2. Vors. des Kirchengemeinderats:
Marion Hohenhorst, Tel. 08395 2813

Wochenspruch: 
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kin-
der heißen. Matthäus 5,9 
 
Gottesdienste 
Samstag, 07. November 2020 
10.30 Uhr Taufgottesdienst für Tom Henle in der Diaspo-

rakirche Erolzheim Pfarrerin Bleher  
Sonntag, 08. November 2020, Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres 
09.00 Uhr Gottesdienst in der Diasporakirche Erolzheim
 Pfarrerin Bleher  
  
Gottesdienst in der Kirchengemeinde Ochsenhausen: 
09.30 Uhr Gottesdienst im Evang. Gemeindezentrum Och-

senhausen
 Pfarrer Schwarz  
  
Gottesdienst in der Kirchengemeinde Kirchdorf: 
10.15Uhr Gottesdienst im Evang. Gemeindehaus Kirch-

dorf
 Pfarrerin Bleher  
 
Veranstaltungen unter der Woche 
Montag, 09.11.2020 
19.30 Uhr Kirchenchorprobe im Evang. Gemeindehaus 

Kirchdorf  
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Mittwoch, 11.11.2020 
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht im Evang. Gemeinde-

haus Kirchdorf  
20.00 Uhr Elternabend der Konfirmanden im Evang. Ge-

meindehaus Kirchdorf  
20.00 Uhr Posaunenchorprobe in der Diasporakirche 

Erolzheim
  
Freitag, 13.11.2020 
19.30 Uhr Öffentliche Sitzung des Kirchengemeinderates 

in der Diasporakirche Erolzheim  
  
Hinweise und Voranzeigen 
Ansprechpartnerin für Taufen, Trauungen und Beerdigun-
gen ist Frau Pfarrerin Bleher. 
Sie wird die Anfragen koordinieren. 
Vertretung im Pfarramt hat: 
Pfarrerin Margit Bleher, Referentin beim Dekan 
Nickeleshalde 20, 88400 Biberach 
Tel.: 07351 / 429 2542, 
Dekanatamt.Biberach.Referentin@elkw.de  
Kontakt 2. Vorsitzende des Kirchengemeinderats: 
Marion Hohenhorst, Tel.: 08395 / 2813  
Das Pfarrbüro ist donnerstags von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr 
geöffnet. 
Tel.: 08395 / 936 9380, Pfarramt.erolzheim-rot@elkw.de  
  
Förderverein Diasporakirche hat neuen Vorstand 
In seiner Mitgliederversammlung hat der Förderverein Di-
asporakirche Erolzheim einen neuen Vorstand gewählt. 
Dazu gehören Albert Klein als 1.Vors., Carsten Krieger 
als 2. Vors., Gerhard Seitzinger als Kassierer und Susan-
ne Rostock als Schriftführerin. Charlotte Harrer wurde als 
langjährige Schriftführerin verabschiedet. Kassenprüfe-
rinnen sind Dr. Silvia Bamberger und Marion Hohenhorst 
(nicht auf dem Foto). Die Diasporakirche Erolzheim ist ein 
besonderes Gotteshaus an der Iller. Durch die Flüchtlings-
bewegungen im Zuge des 2.Weltkriegs wurden die kon-
fessionellen Gebiete durcheinandergewirbelt. In Erolzheim 
gab es jetzt evangelische Christen, die eine Kirche brauch-
ten. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat auf 
diese Entwicklungen mit einem Kirchenbauprogramm ge-
antwortet. Der verantwortliche Architekt war Prof. Dr. Otto 
Bartning, ein Mitbegründer des Bauhauses. Und so gibt 
es überall in Deutschland Bartning-Kirchen, insgesamt 
109 Bartningkirchen, 92 als Nachkriegskirchen. Eingeweiht 
wurde die Diasporakirche 1951. 
Inzwischen wurden die sogenannten Prinzipalstücke (Altar, 
Kanzel, Taufstein) erneuert. Solche Initiativen unterstützt 
der Förderverein Diasporakirche Erolzheim. Der Verein 
freut sich über neue Mitglieder. Kontakt: Albert Klein, Tel. 
07354/1379, albert.klein@gmx.de 

Kloster Bonlanden
Öffnungszeiten im November 2020 
für Kuchen-Abholung, Klosterladen und Büchershop 
Entsprechend den aktuellen Corona-Vorgaben ist unser 
Tagungszentrum mit Krippenweg und Klostercafe im No-
vember 2020 nicht geöffnet. 
Die Abholung von Kuchen für den Verzehr zuhause ist je-
doch möglich. 
Gerne haben wir für Sie zu folgenden Zeiten geöffnet für Ku-
chen-Abholung, für den Klosterladen und den Büchershop: 
Von Dienstag bis Freitag, jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr 
sowie an den Samstagen und Sonntagen, jeweils von 11.00 
bis 16.00 Uhr. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.kloster-bon-
landen.de 
Mit Gottes Segen wünschen wir Ihnen bleibende Gesund-
heit! 
Ihre Franziskanerinnen von Bonlanden 

WeihnachtenWeihnachten
steht vor der Tür!steht vor der Tür!
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Gartenfreunde Erolzheim

Absage Advents-Bastelaktion 
Aufgrund der neuen Corona-Be-
dingungen ist es uns leider nicht 
mehr möglich unsere Advents-
bastelakton wie geplant durch-
zuführen. Wir haben uns deshalb 
entschlossen die Bastelaktion für 
dieses Jahr ersatzlos zu streichen. 

Theatergruppe Erolzheim
INFORMATION für unsere MITGLIEDER !!! 
Liebe Mitglieder, 
wir haben mit der Gemeinde abgestimmt die 
für den 15.11.2020 geplante Hauptversamm-
lung wegen der neuen Entwicklungen der Co-

rona-Pandemie zu verschieben. Als neuen Termin haben 
wir den Mittwoch, 02.12.2020, 19h, Mehrzweckhalle Erolz-
heim, geplant. Wir hoffen nun, dass wir diesen Termin halten 
können. Wir werden rechtzeitig nochmals auf die Veran-
staltung hinweisen. Bis dahin - bleibt gesund ! 
  
Die Vorstandschaft 

Gottes Wort für diese Woche 
„Gott sprach zu Jeremia, dem Propheten, dass er diese 
Worte an das Volk Juda weitersagt:‘ Mein Plan ist, euch 
Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und 
Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich 
euch antworten: ‚wenn ihr zu mir betet, will ich euch 
erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; 
ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir ver-
langt, werde ich mich von euch finden lassen‘, spricht 
der Herr.“ (Jeremia Kap. 29, die Verse 11-14) 
Was für eine herrliche Zusage! Das Volk Juda war in ba-
bylonischer Gefangenschaft, wird geknechtet und unter-
drückt. Die Zukunft sieht düster aus. Da lässt Gott durch 
Seinen Propheten diese unglaubliche Botschaft verkünden. 
Hoffnung keimt auf. Aber Gott beginnt Sein Versprechen 
immer mit dem Wort „wenn ihr..“. 
Auch in Babel hat Gott Sein Volk nicht vergessen. Er will 
ihm einen neuen Anfang und ein neues Ziel geben, es zu 
einem neuen Volk machen. Manchmal sieht es so aus, als 
ob Gott uns vergessen hat. Wir rufen:“ Gott, wo bist Du? 
Warum hast Du das zugelassen?“ 

Übrigens, kennen Sie die Telefon-Nummer von Gott? 
Hier ist sie: Psalm 50, Vers 15, „Rufe mich an in der Not, 
so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.“ 
Vertrauen Sie diesem wunderbaren Gott! Reden Sie 
mit Ihm, wie mit Ihrem besten Freund/in. Er will nicht 
Ihr Verderben, Er will Ihr Heil. Ihr ewiges Heil. Er macht 
auch mit Ihnen einen Neu-Anfang! 
Lesen Sie bitte mehr im Buch Jeremia.  
Übrigens, am Sonntag dem 8. Nov. 2020 laden wir Sie 
wieder herzlich zu unserem ONLINE-Gottesdienst ein. 
Beginn Stream: 9.45 Uhr, der Godi beginnt um 10.oo Uhr. 
Schauen Sie einfach mal rein! (Adresse siehe unten). 
Bleiben Sie gesund! 
Es grüßt Sie die Christliche Gemeinde Erolzheim. 
Mehr über uns finden Sie unter www.cg-erolzheim.de. 
 
Gesprächskreis Pflegende Angehörige
Gesprächskreis pflegende Angehörige im November 
abgesagt 
Aufgrund der aktuell verschärften Regelungen in der Co-
rona-Pandemie sagen Caritas und Diakonie die geplanten 
Treffen der Gesprächskreise für pflegende Angehörige im 
November ab. Im Illertal betrifft es den Termin am Mitt-
woch, 11.11. 
Gerade im November, dem Monat mit viel Nebel, kurzen 
und kalten Tagen, sind die Treffen als wärmender Lichtblick 
für Angehörige eigentlich willkommen. Wegen der steigen-
den Infektionszahlen wollen die Verantwortlichen weder die 
Angehörigen noch indirekt ihre Betreuten dem Risiko einer 
Ansteckung aussetzen, aber trotzdem den Zusammenhalt 
und die Gemeinschaft mit ihnen pflegen. Gefragt sind da-
bei Kreativität und Phantasie, die möglichen Wege schrift-
lich oder telefonisch zu nutzen. Auf jeden Fall stehen den 
Angehörigen dafür die Mitarbeiter/innen der Fachdienste 
Hilfen im Alter zur Verfügung: für das Illertal ist dies Irene 
Richter von der Diakonie Biberach, Mobil 0174 / 5836736. 
Wichtige Informationen finden Angehörige im Internet unter 
www.basisversorgung-biberach.de 

SSG Illertal e.V.
Aufgrund der aktuellen Coron-

asituation haben wir uns entschieden in dieser Saison 
folgende Events abzusagen: 
- Skibasar 2020 
- SSG Opening 2020 
- Kidscamp 2021 
- Ischgl 2021 
- Grill & Chill 2021 
Wir bitten um Verständnis. Bleiben Sie gesund. 
Ihre Ski- und Snowboardlehrer/innen der SSG Illertal e.V. 
PS: Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.ssg-il-
lertal.de 

Erolzheimer Sportvereinsnachrichten

SV Erolzheim 1922 e.V.
Abteilung Herrengymnastik
Ab Freitag 06.11.2020 keine Gymnas-
tik mehr 
Durch die aktuellen Coronaverordnungen 
können die Gymnastikstunden und auch 

alle anderen gemeinsamen Tätigkeiten nicht mehr durch-
geführt werden. 
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Dies gilt bis die Vorschriften wieder gelockert werden, aber 
mindestens für den November. 
Passt auf euch auf! 
Kolb 

Vier neue schwäbisch schwätzende Fach-
kräfte für das Seniorenzentrum Erolzheim…. 
Seit kurzem halten sie ihre Examina in der Hand und damit 
auch ihre neuen Arbeitsverträge als examinierte Altenpfle-
ger. Drei Männer aus dem Kosovo und Andreea Done aus 
Rumänien. Das Team des Seniorenzentrums Erolzheim, 
einer Einrichtung der Zieglerschen Altenhilfe, freut sich 
sehr und ganz besonders freut sich Einrichtungsleiterin 
Marianne Schneider: „Ich bin sehr stolz auf meine neu-
en Fachkräfte! Es war nicht einfach für sie, die drei Jahre 
durchzustehen. Besonders wenn man die familiären Situ-
ationen hinter den Schülern kennt. Ebenso war es auch für 
alle Kollegen eine Herausforderung, mit den sprachlichen 
Barrieren und den kulturellen Lebensauffassungen umzu-
gehen. Ich danke meinem ganzen Team von Herzen, dass 
wir nun so eine Erfolgsgeschichte schreiben können!“ 
Die drei Männer Arben Krasniqi, Besar Gashi und Durim 
Mulaku sind drei von acht jungen Menschen aus dem Koso-
vo, die nun als staatlich anerkannte Altenpflegerinnen und 
Altenpfleger von den Zieglerschen übernommen werden. 
„Wir sind vor drei Jahren in das sogenannte Kosovo-Pro-
jekt des Diakonischen Werks Württemberg eingestiegen 
und beschäftigen über alle Standorte hinweg insgesamt 50 
Teilnehmende. Es ist schön, dass nun die ersten acht ihre 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben“, berichtet 
Linda Krall, Personalreferentin für internationale Personal-
gewinnung bei den Zieglerschen. 
Andreea Done aus Rumänien hat bereits vor ein paar Jahren 
als Pflegehelferin im Seniorenzentrum der Zieglerschen in 
Erolzheim angefangen: „Ihr gilt ein besonderer Dank für die 
Unterstützung während der ganzen Schulzeit. Sie hat sich 
im Besonderen der drei Kollegen angenommen, die so von 
ihrer praktischen Erfahrung und ihren Deutschkenntnissen 
profitiert haben“, erzählt Marianne Schneider. Und so wur-
den nach einem ersten harten Jahr aus den drei Männern 
nach und nach schwäbisch schwätzende Kollegen. „Alle 
vier genießen große Beliebtheit bei unseren Bewohnern. 
Das hat ihnen sicher sehr geholfen und sie dabei motiviert, 
die Ausbildung durchzuhalten“, so Schneider weiter. Zwi-
schenzeitlich hätten sich alle hervorragend integriert und 
das ganze Team freut sich, dass alle im Seniorenzentrum 
bleiben und dort arbeiten wollen. 

Landkreisnachrichten

Erneutes Besuchsverbot in den Kliniken 
Sana Kliniken reagieren auf steigende Infektionszah-
len im Landkreis Biberach mit weiteren Sicherheits-
vorkehrungen 
Aufgrund der kontinuierlich steigenden Infektionszahlen im 
Landkreis Biberach und einer möglicherweise hohen Dun-
kelziffer an unbemerkt asymptomatischen Infizierten wer-
den die Sicherheitsmaßnahmen in den Sana Kliniken zum 
Schutz von Patienten und Mitarbeitern weiter erhöht. Im 
Rahmen dessen gilt ab kommenden Montag unter anderem 
ein Besuchsverbot für alle Sana-Standorte im Landkreis 
einschließlich der Fachklinik für Neurologie in Dietenbronn. 

Der Zutritt für Besucher ist damit nur noch in Ausnahme-
fällen möglich. 

Landkreis Biberach
Corona 
1.137 bestätigte Fälle - Allgemeinverfügung 
Ab Montag, 2. November 2020 sollen deutsch-
landweit massive Einschränkungen gelten, die 

das Coronavirus eindämmen sollen. Viele gesellschaftliche 
Bereiche werden davon betroffen sein. Dazu appelliert 
Landrat Dr. Heiko Schmid an die Bürgerinnen und Bür-
ger: „Wir müssen alles dafür tun, die Virusausbreitung zu 
verlangsamen, um das Gesundheitssystem und die Kran-
kenhäuser nicht zu überlasten. Das ist uns bis vor kurzem 
ganz gut gelungen. Herzlichen Dank dafür. Zunehmend 
wird es schwieriger, die Infektionsketten auszumachen 
und zu unterbrechen. Daher bitte ich die Bürgerinnen und 
Bürger, soziale Kontakte auf das wirklich Notwendigste zu 
beschränken beziehungsweise zu vermeiden. Außerdem 
gilt es weiterhin, die Abstands-, Hygiene- und Sicherheits-
vorgaben zu beachten. Wie unser weiterer Weg durch die 
Pandemie aussehen wird, hängt von uns allen ab.“ 
Aktuell (Stand, 30. Oktober 2020, 12 Uhr) sind 1.137 Per-
sonen im Landkreis Biberach positiv auf das Coronavirus 
getestet. Das sind 25 Personen (16 männlich, 9 weiblich) 
mehr als am gestrigen Donnerstag, 12 Uhr. In den letzten 
sieben Tagen haben sich 121 Personen mit dem Virus infi-
ziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 59,99. Mittlerweile sind 
989 Personen wieder genesen. 38 Personen sind an und 
mit dem Coronavirus im Landkreis Biberach verstorben. 
  
Landratsamt, Sportkreis, Blasmusik-Kreisverband und 
Kreisjugendring ziehen Bilanz der freiwilligen Maßnah-
men und blicken in die Zukunft 
Landratsamt, Sportkreis, Blasmusik-Kreisverband und der 
Kreisjugendring haben seit 1. Oktober 2020 freiwillige Maß-
nahmen vereinbart, um gemeinsam die Corona-Infektions-
gelegenheiten zu reduzieren. Die Empfehlungen, dass alle 
Vereine ihre Vereinsaktivitäten in geschlossenen Räumen 
auf ein Minimum reduzieren und dass Chöre und Blasor-
chester auf Gesamtproben verzichten und stattdessen auf 
Registerproben oder Proben in Kleingruppen bis 20 Perso-
nen ausweichen, galt zunächst bis zum 30. Oktober 2020. 
  
In einem gemeinsamen Gespräch mit den Verantwortlichen 
des Sportkreises, des Blasmusik-Kreisverbandes und des 
Kreisjugendrings wurden diese Maßnahmen und deren 
Auswirkungen analysiert und bewertet. Landrat Dr. Heiko 
Schmid, Erster Landesbeamter Walter Holderried und Dr. 
Monika Spannenkrebs, Leiterin des Gesundheitsamtes, 
machen deutlich: „Gemeinsam haben wir es im Landkreis 
geschafft, Anfang Oktober die Inzidenz von 35 Fällen pro 
100.000 Einwohner wieder einzufangen. Damit sind wir 
deutschlandweit einer der einzigen Landkreise, dem das 
gelungen ist. Die ergriffenen Maßnahmen der Vereine ha-
ben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir im Landkreis 
nun, trotz aktuell auch steil ansteigender Fallzahlen, als 
eine weniger betroffene Region, eine vergleichsweise gute 
Ausgangslage für die kommenden Wochen und Monate 
haben. Dafür wollen wir uns herzlich bei den Mitgliedsver-
einen des Sportkreises, des Blasmusikverbandes sowie 
beim Kreisjugendring bedanken.“ 
Michael Ziesel als Vorsitzender des Blasmusik-Kreisver-
bandes, Elisabeth Strobel, Präsidentin des Sportkreises 
und Maria Wiedergrün als Geschäftsführerin des Kreisju-
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gendrings versichern: „Wir werden gemeinsam mit unseren 
Mitgliedsvereinen den eingeschlagenen Weg konsequent 
weitergehen und bedanken uns für den konstruktiven Aus-
tausch und das guten Miteinander.“ 
Mitte November, noch bevor die künftig geltenden bun-
desweiten Maßnahmen auslaufen werden, wird deshalb 
ein weiteres Gespräch in diesem Rahmen stattfinden, um 
das weitere Vorgehen zu besprechen. 
  
Landratsamt mit Terminvereinbarung erreichbar 
Das Landratsamt und seine Außenstellen in Laupheim, 
Ochsenhausen und Riedligen sind für Besucherinnen und 
Besucher, die vorab einen Termin vereinbart haben, geöff-
net. Für den allgemeinen Publikumsverkehr sind die Dienst-
stellen ab 2. November und bis auf Weiteres geschlossen. 
Der zentrale Zugang erfolgt in Biberach über die Rollin-
straße 9. Für nicht aufschiebbare Dienstgeschäfte stehen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter telefonisch oder per Mail 
zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger, die zeitnah eine 
Dienstleistung des Landratsamtes in Anspruch nehmen 
müssen, werden gebeten, zunächst telefonisch mit dem 
zuständigen Amt oder der Telefonzentrale unter 07351 52-0 
bzw. per Mail info@biberach.de Kontakt aufzunehmen. Für 
zwingend notwendige private KFZ-Zulassungen können 
online Termine unter www.biberach.de vereinbart werden. 
Das gilt auch für die Außenstellen in Laupheim, Ochsen-
hausen und Riedlingen. Gewerbliche Kunden können die 
bisherige „Briefkastenlösung“ weiter nutzen. 

Auswärtige Vereinsnachrichten

Glücksmomente erfüllen Herzenswünsche 
Biberach - Noch einmal einen Traum wahr werden lassen, 
noch einmal einen Herzenswunsch erfüllen: Die Aktion 
„Glücksmomente“ des DRK-Kreisverbands Biberach macht 
genau dies für unheilbar kranke Menschen jeden Alters 
möglich. So konnten sich vor Kurzem zwei Freundinnen 
nach Jahren wieder treffen und ein Mann ein letztes Mal 
gemeinsam mit seiner Familie nach Südtirol reisen. 
Angehörigen gelingt es oft nicht mehr, die Wünsche schwer-
kranker Menschen zu erfüllen. Allein der Transport stellt in 
vielen Fällen schon eine unüberwindbare Hürde dar. Für 
die Glücksmomente des DRK steht deshalb geschultes 
Personal mit einem speziellen Fahrzeug mit medizinischer 
Ausrüstung bereit. Um die Fahrt so angenehm wie möglich 
zu gestalten, sind zusätzlich ein DVD-Player, eine Musik-
anlage, ein kleiner Kühlschrank für Kaltgetränke und eine 
spezielle Lichtanlage integriert. 
Die Begleitung übernehmen Ehrenamtliche, die durch Ärz-
te und erfahrene Kräfte der spezialisierten ambulanten 
palliativen Versorgung geschult worden sind. Finanziert 
werden die Glücksmomente ausschließlich über Spenden 
und Sponsoren. Für diejenigen, die einen Wunsch erfüllt 
bekommen, ist der Ausflug somit kostenlos. 
In diesem Sommer wurde zwei langjährigen Freundinnen 
ein Treffen ermöglicht, auf das die beiden jahrelang auf-
grund von schwerer Krankheit und der unterschiedlichen 
Wohnorte hatten warten müssen. Die beiden Frauen woll-
ten sich ein letztes Mal sehen, was mit der Unterstützung 
der Ehrenamtlichen funktionierte. Bei Kaffee und Kuchen 
wurde viel gelacht und alte Geschichten erzählt. Für die 
beiden Frauen ein unvergesslicher Nachmittag. 
Unvergesslich war auch die mehrtägige Reise eines Man-
nes mit seiner Ehefrau und seinen Kindern nach Winne-

bach (Südtirol). Ausflüge wie dieser bedürfen natürlich ei-
ner intensiven Vorbereitung. Im Vorfeld gab es einen engen 
Austausch zwischen dem Wünschenden, den Angehörigen, 
den Ehrenamtlichen, dem DRK und den Zuständigen am 
Zielort. 
Der Mann wollte noch ein letztes Mal nach Südtirol in jene 
Pension, in der er viele Jahre mit seiner Familie Urlaub 
gemacht hatte. Er und seine Frau reisten im „Glücksmo-
mente“-Wagen, da eine dauerhafte medizinische Versor-
gung notwendig war. Sowohl der Mann als auch seine Frau 
meisterten diese Herausforderung mit Unterstützung der 
Ehrenamtlichen. 
Bei einem Ausflug an einen See mit Blick auf die Dolo-
miten wussten alle Mitglieder der Reisegruppe, dass es 
sich gelohnt hatte, dem Schwerkranken diesen Wunsch 
zu erfüllen. Überhaupt ist es für die Ehrenamtlichen sehr 
berührend zu sehen, welche Freude sie den Menschen 
machen können und wie viel Vertrauen ihnen die Familien 
entgegenbringen, indem sie sie an diesen sehr persönli-
chen Momenten teilhaben lassen. 
Fragen zum Thema „Glücksmomente“ beantwortet Daniela 
Ruf vom DRK gerne unter Telefon 07351/1570-32 oder per 
E-Mail an daniela.ruf@drk-bc.de. 

Imkerverein Iller- und Rottal 
Mitteilung 
Liebe Imker und Imkerinnen! 
Jetzt ist die Zeit um die Völker für die Herbst- und Win-
terbehandlung weiterzubehandeln. Hierzu kann man z. B. 
Varro Med einsetzen. Wer noch Behandlungsmittel benö-
tigt, kann es beim Vorstand käuflich ab sofort unter Tel. 
08395 636 erwerben. 
Der Vorstand 

Erneuter digitaler Austausch der (Jugend-)
Vereine im Landkreis Biberach 
Nachdem die Jugendarbeit in den Vereinen nun (fast) über-
all wieder angelaufen ist kommen aufgrund der steigenden 
Zahlen und Pandemiestufe drei im Land schon wieder ei-
nige Zweifel und Unsicherheiten auf. Deshalb bietet der 
Kreisjugendring Biberach e.V. nochmals einen digitalen 
Austausch für Jugendleiter*innen und Verantwortliche in 
Organisationen und Vereinen an. Dieser findet am Diens-
tag, 10. November von 19.00 bis 20.00 Uhr digital über die 
Plattform zoom statt. Es wird aktuelle Hinweise zur neuen 
Corona-Verordnung der Kinder- und Jugendarbeit geben 
und wie immer Raum für Fragen und aktuelle Themen aus 
den Vereinen vor Ort sein. Jugendarbeit ist wichtig, des-
halb sollen Möglichkeiten, wie diese auch unter schweren 
Bedingungen stattfinden kann, aufgezeigt werden. Nach 
der Anmeldung über info@kjr-biberach.de wird ein Zu-
gangslink verschickt. 

Benefizaktion des Hegeringes 
Weil die traditionelle Waldweihnacht am 4. Advent im 
Burrenwald ausfällt, plant der Hegering für seine dies-
jährige Benefizaktion anders: Statt Glühwein und Wild-
wurst am Hermannsteich schnüren die Jäger ein Paket 
zum Kauf. 
„Waldweihnacht daheim“, beschreibt der Andreas Kübler 
die Idee. 
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Großer Gefl ügelverkauf
Enten-Gänse-Puten u. Mast bitte vorbestellen!
Dienstag, 10.11.2020 letzter Termin
Erolzheim; Nähe BayWa Markt, 11.45 Uhr
Gefl ügelzucht J. Schulte, Tel. 05244 8914 · Fax 05244 77247
www.gefl uegelzucht-schulte.de

Der Forstbezirk Oberland sucht zum Ausbildungsstart am 
1. September 2021 für die Ausbildungsstätte Birkenhard mehrere

Auszubildende 
zur/zum Fortwirt/in (w/m/d)

Weitere Informationen und den Link zu unserem Bewer- 
bungsportal finden Sie unter www.forstbw.de (Reiter: Aktuelles 
– Stellenausschreibungen).

GESCHÄFTSANZEIGEN

STELLENANGEBOTE

Das Paket beinhalte alles, was für weihnachtliche Stunden 
als Gruß der Waidmänner brauche, so der Leiter des He-
gerings: Eine Flasche feinen Bio-Glühwein, zwei Paar Pfef-
ferbeißer, ein Gläsle Wildschweinleberwurst, ein Fläschle 
Kräuterlikör, fair gehandelte Süßigkeit sowie eine CD mit 
wunderschönen Weihnachtsliedern von Sabine Lambsfuß 
(geborene Lessmeister) – schön verpackt mit Weihnachts-
deko aus dem Wald. 
Das Weihnachtspaket des Hegerings kostet 22 Euro. Vor-
zubestellen ist es per E-Mail an akuebler@gmx.info und 
kann am Samstag, 12. Dezember, zwischen 9 und 14 Uhr 
am Stand des Hegerings in der Bahnhofstr 14 abgeholt 
werden. Fünf Euro pro Paket gehen an den Hilfsfonds „1:1 
– Mensch zu Mensch“ unter dem Dach der Bürgerstiftung, 
der seit nunmehr fünf Jahren mit vielen kleinen Maßnahmen 
unbürokratisch große Hilfen für in Not geratene Menschen 
einsetzt. Laut Kübler eine starke Initiative, die gerade zu-
letzt in der Coronazeit auch vielen jungen Menschen auch 
den Weg zum Lernen daheim bereitet habe. 

Netzwerk Demenz 
Aufgrund der Infektionsschutzregelungen mussten die Kur-
se Demenz: „Der Biberacher Weg – Wissen für zuhause“ 
abgesagt werden. Als Ersatz für den Kurs Modul 1 bietet 
nun das Netzwerk Demenz Telefonberatung an mehreren 
Terminen an. Interessierte wählen einfach am genannten 
Termin die aufgelistete Telefonnummer und dann erhält 
man im Rahmen eines maximal halbstündigen Gesprächs 
Hinweise und Antworten durch die Experten zum jeweiligen 
Thema. Sollte die Leitung belegt sein, es einfach zu einem 
späteren Zeitpunkt nochmals versuchen. 
Im Einzelnen jeweils 16.00 bis 18.00 Uhr: 
Mittwoch, 18.11.2020: „Was tun, wenn ich als Angehö-
riger und Betreuender das Gefühl habe, „aufgefressen“ 
zu werden? Wie kann ich für mich selber sorgen?“ mit 
Anne Magin-Kaiser, Leiterin der Kurse Demenz, Telefon: 
07525/7868. 
Freitag, 20.11.2020: „Wie kann wertschätzender Umgang 
mit meinem an Demenz erkrankten Angehörigen ganz prak-
tisch gelingen?“ mit Martin Kaiser, Validationstrainer, Mu-
siktherapeut, 07525/7868. 
Mittwoch, 25.11.2020: „Demenzerkrankung - was nun/was 
tun?, Diagnostik, Hilfen und Angebote“ mit Michael Wis-
sussek, Fachberater Demenz, 0171 27 34 607. 
Freitag, 27.11.2020: „Alles wie immer“ - Hilfreiche Rituale 
im Zusammenleben mit an Demenz Erkrankten“ mit Martin 
Kaiser, 07525/7868. 
Mittwoch, 02.12 2020: „ „Immer ruhig Blut bewahren, auch 
wenn man aus der Haut fahren könnte“ - Konflikte-was 
hilft?“ mit Anne Magin-Kaiser, 07525/7868. 
Freitag, 04.12.2020: „Notfallsituationen bei Demenz – wie 
kann ich vorsorgen und mich verhalten?“ mit Michael Wis-
sussek, 0171 27 34 607. 
Mittwoch, 09.12.2020: „Notfall Demenz – Handlungssicher-
heit und Hilfe“ mit Michael Wissussek, 0171 27 34 607. 
Freitag, 11.12.2020: „Wenn die Nacht zum Tag wird“- Wie 
kann ich den Schlaf- und Wachrhythmus bei Menschen mit 
Demenz günstig beeinflussen?“ mit Barbara Mader, Pfle-
gefachkraft, Studentin der sozialen Arbeit, 0163 34 35 220 
Weitere Informationen der im Netzwerk Demenz zusam-
mengeschlossenen Einrichtungen findet man unter: www.
netzwerk-demenz-bc.de 

Was sonst noch interessiert

Lotto Sportjugend-Förderpreis: 
100.000 Euro für vorbildliche Jugendarbeit  
Gemeinsam mit dem Landessportverband und dem Kul-
tusministerium schreibt Lotto Baden-Württemberg den 
Sportjugend-Förderpreis aus. Der Wettbewerb richtet sich 
an Sportvereine mit vorbildlicher Jugendarbeit. Wer mitma-
chen möchte, stellt das Projekt auf www.sportjugendfoer-
derpreis.de ein oder schickt die Bewerbung an Toto-Lotto. 
Teamgeist, Solidarität und Fairplay – das leben die Sport-
vereine in Baden-Württemberg. „Unsere Vereine überneh-
men eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, gerade auch 
durch ihre Jugendarbeit“, betont Lotto-Geschäftsführer 
Georg Wacker. „Mit unserem Wettbewerb möchten wir 
das herausragende ehrenamtliche Engagement belohnen.“ 
Prämiert werden Aktionen der Vereinsjugendarbeit aus 
den Jahren 2019 und 2020. Sie reichen vom Engagement 
für das Gemeinwohl über Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen bis hin zu Veranstaltungen und Freizeitak-
tivitäten. Auch auf Angebote der digitalen Jugendarbeit, 
Projekte zu Inklusion, Integration und Nachhaltigkeit ist die 
Jury gespannt. Selten war gesellschaftlicher Zusammen-
halt stärker gefragt als in der CoronaKrise. Auch hier war 
und ist auf die Sportvereine Verlass. Mit großer Flexibilität 
und Kreativität improvisieren sie im Trainingsalltag oder 
unterstützen durch Nachbarschaftshilfe. Für dieses bei-
spielgebende Engagement vergibt die Jury Sonderpreise. 
Der Lotto Sportjugend-Förderpreis ist mit insgesamt 
100.000 Euro dotiert. Die Siegerehrung findet im Sommer 
2021 im Europa-Park in Rust statt. 
Bewerbungsunterlagen gibt es bei den Sportorganisatio-
nen und in den Lotto-Annahmestellen. Unter www.sport-
jugendfoerderpreis.de können Bewerbungen auch online 
eingereicht werden. Teilnahme-bzw. Einsendeschluss ist 
der 11. Januar 2021. 
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In jedem Kästchen stehen zwei Buchstaben, aber nur einer ist richtig. Durch Streichen eines 
Buchstabens müssen sowohl waagrecht wie senkrecht sinnvolle Begriffe entstehen.

Gartenzwerge ©
 C

lip
de

al
er

/D
EI

KE
 

75
0R

75
K1

© Bruchnalski/DEIKE

Lösung: 

KW 0821

Lösung: 

KW 0821

©
 B

ru
ch

na
ls

ki
/D

EI
KE

 
75

1R
39

R4



Amtsblatt der Gemeinde Erolzheim Nummer 45

 Neukircher Nachrichten Freitag, 20. Dezember 2019 

Seite 1

Jahrgang 2019 

Freitag, 20. Dezember 2019 

Nummer 51/52

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest

sowie ein glückliches und friedvolles

Jahr 2020 

wünschen Ihnen

Ihr Gemeinderat mit Gemeindeverwaltung

und der Bürgermeister 
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Donnerstag, 19. Dezember 2019
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Weihnachten steht kurz bevor und wieder neigt sich ein  

ereignisreiches Jahr dem Ende zu. In dieser Zeit der Besinnlichkeit 

kann man im Kreise der Lieben Ruhe finden, das alte Jahr Revue 

passieren lassen und neue Kraft schöpfen.

Dieser Gedanke hat die Erstellung dieses Mitteilungsblatts  

begleitet. In zahlreichen Bildern wird das Jahr 2019 „Rund 

ums Rathaus“ nochmals beleuchtet: Allessamt Ereignisse und  

Projekte, die uns im Arbeitsalltag begleiten oder begleitet haben. 

Auch Manches, das in der Zwischenzeit vielleicht schon wieder 

in Vergessenheit geraten ist.

Eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, ein erfolgreiches 

und vor allem gesundes neues Jahr 2020 sowie viele vertraute 

und auch neue Begegnungen wünschen Ihnen:

Jetzt ist die Zeit der tausend Lichter, 

sie erstrahlen wunderschön,

sie zaubern ein Lächeln auf Gesichter, 

von Menschen die vorüber gehen.

– Wilma Porsche –

Mitteilungsbaltt 

www.mitteilungsblatt.de

Nr. 26   ·  18. Dezember 2019
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Stadtverwaltung, der Stadtwerke 

und der städtischen Einrichtungen wünschen
allen frohe Weihnachten und einen

guten Start in das Jahr 2020!

* * * * * * * * * * * * *
Herzliche Einladung zum Neujahrsempfangam Sonntag, 12. Januar 2020 um 17.00 Uhr

in der Stadthalle. 
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Schrott Trunke GmbH & Co. KG
Schrott & Metallhandel

Container-Dienst
(Müll, Holz und Bauschutt)

Privat und Gewerblich
Telefon 08395 / 911188
Mobil 0160 / 8018391

WOHNEN IM ALTER:

Glück kann man nicht

kaufen, aber planen.

   Memmingen eG
VR-Bank

       Haus der Immobilie

Maximilianstraße 24

87700 Memmingen

Tel.: 08331 / 8200 - 379
Mail: immobilien@vr-memmingen.de

Jetzt auf

„barrierefrei“

umsteigen!

Sprechen Sie

uns an!

vr-memmingen.de/wohnen-im-alter

Erna und Eduard in ihrer neuen

Wohnung in Memmingerberg

TUPPERWARE in Dettingen
Jasmin´s Tupper-Stübchen ist umgezogen

ab dem 9. November finden Sie mich an 
der neuen Adresse.

Umtausch, Ersatzteile, Angebote, Neuheiten uvm.
besuchen Sie mich zu meinen Öffnungszeiten,

Montags von 17 - 19 Uhr, Dienstags 9.30 - 12 Uhr

Jasmin Lober, Kellmünzer Str. 4, 88451 Dettingen  
Telefon 0176 / 610 35 461

RENOVIERUNGSWOCHEN
Altes Tor raus – Neues Sektionaltor rein!

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0www.pfullendorfer.de

Besuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große Torausstellung
in Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentoren

www.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0

Montag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach Vereinbarung

Sektionaltore inklusive Montage
Persönliche Beratung per Telefon oder vor Ort 

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Tel. 07552 2602-0
info@pfullendorfer.de

VERANSTALTUNGEN


